
INFORMATION zum 
PENSIONSKONTO (Kontomitteilung) 

 
 

Aufgrund des APG (Allgemeines Pensionsgesetz) ist für alle nach dem 31.12.1954 
geborenen Beamten (Bundesbeamte und pragmatisierte Landeslehrer) und 
Vertragsbediensteten (Angestellten) ein Pensionskonto einzurichten. 
 
Dieses wird rückwirkend ab Beginn der jeweiligen Versicherungslaufbahn aufgebaut 
und beginnt mit dem 1. Versicherungsmonat (frühestens ab dem 15. Lebensjahr). Die 
derzeit ausgesendete Mitteilung bei Beamten deckt den Zeitraum bis zum 
31.12.2004 ab. Diese Kontomitteilung wird antragslos an alle Beamten ausgesendet, 
Vertragsbedienstete (Angestellte) können die Einsicht in das Pensionskonto beim 
Pensionsversicherungsträger ab 2008 verlangen. 
Die an Beamte zugestellte Kontomitteilung über den Zeitraum bis 31.12.2004 kann 
binnen 4 Wochen ab Zustellung beeinsprucht werden, wenn die Daten offenbar 
unrichtig oder lückenhaft sind. Bei Vertragsbediensteten (Angestellten) besteht 
diesfalls die Möglichkeit, beim Pensionsversicherungsträger einen Antrag auf 
Datenergänzung bzw. Datenkorrektur zu stellen. 
 
Was enthält das Pensionskonto? 

• Pflichtversicherungszeiten 
• Zeiten des Bezuges von Geldleistungen aus der Arbeitslosenversicherung  
• Krankengeldbezug 
• Präsenz-, Zivildienst- und Ausbildungszeiten sowie Auslandsdienstzeiten  
• Zeiten des Bezuges von Übergangsgeld aus der gesetzlichen Unfall- oder d. 

Pensionsversicherung  
• Zeiten der Kindererziehung  

 
Das Erwerbseinkommen bzw. die fiktiven Beitragsgrundlagen (gesetzlich festgelegt 
im APG) dieser Zeiten, werden für das Jahr, in dem sie angefallen sind, zunächst 
summenmäßig in Euro erfasst („Summe/Beitragsgrundlagen“) und danach in eine 
Teilgutschrift umgewandelt. Diese Umwandlung erfolgt dahingehend, dass diese 
Summe der Beitragsgrundlagen mit 1,78 % multipliziert wird. Damit ergibt sich die 
Teilgutschrift für das jeweilige Kalenderjahr. Für jedes Jahr bekommt der Beamte/der 
Vertragsbedienstete (Angestellte) eine Teilgutschrift ausgewiesen; alle 
Teilgutschriften werden miteinander zu einer Gesamtgutschrift addiert.  
 
Beispiel: Im Jahr 2006 bezieht eine Beamtin/eine Vertragsbedienstete (Angestellte) 
ein monatliches Erwerbseinkommen von € 1.000 x 14 = € 14.000; liegen gleichzeitig 
Kindererziehungszeiten vor, so ergibt dies € 1.350 x 12 = € 16.200 (+ € 14.000) = 
€ 30.200 als Erwerbseinkommen im gesamten Kalenderjahr. 
Dabei wird maximal die für das Kalenderjahr jeweils geltende 
Höchstbeitragsgrundlage (2007: € 3.840 brutto monatlich 14 mal jährlich) für das 
Pensionskonto berücksichtigt. Die Gesamtgutschrift beinhaltet auch die 
Sonderzahlungen. 
 
Die Summe der Teilgutschriften (Gesamtgutschrift) wird jeweils am 1.1. mit der 
Aufwertungszahl multipliziert.  

 



Beispiel: Die Ende 2007 aufscheinende Gesamtgutschrift ist die Gesamtgutschrift 
des Jahres 2006 multipliziert mit der Aufwertungszahl (entspricht ungefähr der 
durchschnittlichen Lohnerhöhung des jeweiligen Jahres) des dem betreffenden 
Kalenderjahr nachfolgenden Jahres (2007) plus die Teilgutschrift des Jahres 2007. 
 
Beispiel für ein Pensionskonto:  
 
 
Jahr 

 
Alter 

 
Beitrags- 
grundlagen- 
summe 

Teilgutschrift 
(= 1,78 % 
der BGL-
Summe) 

aufgewertete 
Gesamtgut- 
schrift des  
Vorjahres 

 
Gesamt-
gutschrift 

Mtl. 
Bruttoleistung 
(= 
Gesamtgut- 
schrift/14 

 
2005 23 25.000 € 445 € 0 € 445 € 32 € 
2006 24 26.000 € 463 € 454 € 917 € 65 € 
2007 25 27.000 € 481 € 935 € 1.416 € 101 € 
2008 26 28.000 € 498 € 1.444 € 1.942 € 139 € 
usw.       
2043 61 63.000 € 1.121 € 41.915 € 43.037 € 3.074 € 
2044 62 64.000 € 1.139 € 43.897 € 45.037 € 3.217 € 
2045 63 65.000 € 1.157 € 45.937 € 47.094 € 3.364 € 
 
 
Das Pensionskonto ist kein echtes Konto, dem real vorhandenes Kapital 
gegenübersteht, sondern es dient der Transparentmachung  der 
Pensionsanwartschaften im Rahmen des Umlageverfahrens.  
 
Die momentane Pensionsleistung einer Pension nach dem APG wird durch die 
Division Gesamtgutschrift aus dem gegenwärtigen Kalenderjahr durch die Zahl 14 
ermittelt. 
 
Beispiel: (Gesamtgutschrift aus dem Kalenderjahr 2007) € 47.094,-- 

14  
 

= € 3.364,-- (Pension nach APG) 
 
Bei einer Berufsunfähigkeitspension oder einer vorzeitigen Alterspension sind noch 
Abschläge von der Bruttopension abzuziehen. 
 
Beachte:  
Bei den meisten Dienstnehmern wird im Zeitpunkt der Pensionierung im Rahmen der 
sogenannten Parallelrechnung neben einer APG-Pension eine Beamtenpension bzw. 
ASVG-Pension ermittelt, die zusammen die tatsächliche Pensionsleistung bilden 
(siehe Artikel „Eckpunkte des Pensionsharmonisierungsgesetzes“). 
 


